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W I C H T I G E   T E R M I N E 
 
Ab sofort                   Formulare der VG im Internet abrufbar unter www.vgem-

marktheidenfeld.de 
 

23.04.2006 Weißer Sonntag Erlenbach 

26.04.2006 Versammlung der Jagdgenossenschaft Erlenbach 

30.04.2006 Maibaum-Aufstellung Erlenbach 

30.04.2006 Open Air am Schützenhaus 

01.05.2006 Maibaum-Aufstellung Tiefenthal 

01.05.2006 FFW-Erlenbach Waldfest 

01.05.2006 Maifest im Tiefenthaler Wald 

04.05.2006 Mütterberatungstermin im Burkardusheim von 14.00 – 15.00 Uhr 

05.05.2006 Abfuhr der Blauen Tonne 

06.05.2006 Auslösung des Probealarms 

06.05.2006 Floriansfest der FFW Erlenbach 

07.05.2006 SPD Jahreshauptversammlung 

07.05.2006 verkaufsoffener Sonntag 

09.05.2006 VdK-Muttertag 

10.05.2006 Abfuhr der DSD-Säcke 

11.05.2006 Abgabeschluss für Veröffentlichungen im nächsten Mitteilungsblatt 

17.05.2006 Bauamtsprechtag 

18.05.2006 Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 

21.05.2006 Weißer Sonntag Tiefenthal 

25.05.2006 SVE Weinwandertag 

27.05.2006 Jahrtag u. ordentl. Generalversammlung des ECV 

28.05.2006 KiGa Tiefenthal Sommerfest 
 
 
 

ALLGEMEINE HINWEISE 
Sprechzeiten in der Gemeinde:   täglich von  09.00 - 11.00 Uhr 
              Weitere Sprechzeiten:  
Erlenbach   Dienstag  17.00 - 18.00 Uhr 
   Mittwoch  11.00 - 12.00 Uhr Tel. 3529 
   Freitag  17.00 - 19.00 Uhr Fax 81988 
Tiefenthal   Donnerstag  17.00 - 18.00 Uhr Tel. 238 1 
Sprechzeiten in der VG:   Montag - Freitag 08.00 - 12.00 Uhr 
   Donnerstag  15.30 - 17.30 Uhr Tel. 6007-0 

 
Impressum:  Herausgegeben von der Gemeinde Erlenbach,  
  Untertor 1, 97837 Erlenbach, im Selbstverlag 

 



AMTLICHER TEIL 
 
Öffentliche Gemeinderatssitzung  
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinde-
ratssitzungen werden durch Aushang an den ge-
meindlichen Bekanntmachungstafeln im Ortsteil 
Erlenbach am Rathaus, im Ortsteil Tiefenthal in der 
Kreuzstraße bekannt gemacht. 
 
AMTLICHER TEIL  
 
Folgendes wurde in der jüngsten Sitzung 
behandelt und beschlossen:  
 
- 4. Änderung und Erweiterung des 

Bebauungsplanes „Winterleite – 
Hermannsberg“ 
Der Bebauungsplanentwurf zur 4. Änderung 
Erweiterung des Bebauungsplanes „Winterleite 
– Hermannsberg“ mit Begründung wird in der 
Fassung vom 24.03.2006 vom Gemeinderat 
gebilligt und zur Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB freigegeben. 
Das Auslegungsverfahren wird durchgeführt. 
 

- 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Der Entwurf zur 7. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wird mit Begründung in der 
Fassung vom 24.03.2006 vom Gemeinderat 
gebilligt und zur Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB freigegeben. 
Das Auslegungsverfahren wird durchgeführt. 
 

- Festlegung für eine Gebühr für Brauch-
wasser 
In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde für 
die Entnahme von Brauchwasser aus dem 
Tiefbrunnen in Tiefenthal eine Gebühr in Höhe 
von 1,00 €/m³ festgesetzt. 
 

- 1. Mai-Feuer 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Feuer 
zum 1. Mai rechtzeitig angemeldet werden 
müssen. 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass bei 
Benutzung einer gemeindlichen Fläche eine 
Kaution in Höhe von 50,00 € bei der Gemeinde 
zu hinterlegen ist. 
Auf den vorsichtigen Umgang beim Feuer 
machen und auf das rücksichtsvolle Verhalten 
in freier Natur wird hingewiesen. 
 

- Elektro Müll 
Aufgrund neuer Verordnung ist es künftig nicht 
mehr gestattet, Elektroschrott über den Haus-
müll zu entsorgen. Entweder die Teile werden 
an den Bezugshändler zurück gegeben oder 
man kann sie an den Wertstoffhöfen des Land-
kreises abgeben. Hier stehen Container für 
die einzelnen Schrottfraktionen bereit. Der 

nächste Wertstoffhof ist in Marktheidenfeld-
Eichenfürst. 
Großgeräte kann man nach wie vor über die 
Sperrmüllsammlung entsorgen lassen. 
 
Neueinteilung Holzplätze 
Zur Zeit werden die vorhandenen Holzplätze 
neu aufgemessen. Hierbei wird auch überprüft 
ob die einzelnen Holzplätze noch benötigt 
werden. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird 
durch den Gemeinderat der neue Text eines 
Gestattungsvertrages beschlossen. 
Wesentlicher Inhalt wird die Festlegung einer 
Benutzungsgebühr sein.  
Über den Abschluss der neuen Verträge 
werden die einzelnen Holzplatzbesitzer 
unterrichtet. 
 
Überprüfung Dachgeschossausbau 
Nach dem erfolgten Anschluss an die Sammel-
kläranlage der Stadt Marktheidenfeld werden 
die umzulegenden Kosten nach geltender 
Satzung auf die Haus- und Grundstücksbesitzer 
umgelegt. 
Hierzu ist es vorbereitend auch erforderlich die 
ausgebauten Dachgeschosse zu überprüfen. 
Da die letze Überprüfung im Jahre 2002 erfolgt 
ist, werden die Bauherren ersucht der 
Gemeinde mitzuteilen, ob in den Jahren 2002 
bis jetzt ein nachträglicher Dachgeschossaus-
bau vorgenommen worden ist. 
 
Baubeginn für an Anschluss wird Ende April 
2006 sein. Das geplante Bauende ist für den 
01. August 2006 vorgesehen. Dies betrifft den 
Bauabschnitt im Südring in Marktheidenfeld. 
Anschließend sind dann noch die Umbinde- 
und Abbrucharbeiten auf der Erlenbacher 
Kläranlage vorzunehmen. 
 
 

Bekanntmachung über die Absicht den 
Bebauungsplan für das Gewerbegebiet  
„Dürre Wiese“ zu ändern (1. Änderung)  
 
Der Gemeinderat hat am 15.11.2005  beschlossen, 
den Bebauungsplan „Dürre Wiese“ zu ändern  
(1. Änderung).  
Mit der Ausarbeitung eines Planentwurfes ist das 
Architekturbüro bma Bernd Müller aus Markthei-
denfeld beauftragt worden. Sobald die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung aufgezeigt 
werden können, wird die Gemeinde Ziele und 
Zwecke der Planung öffentlich darlegen und Gele-
genheit zur Äußerung geben. 
Nach Erstellung des Planentwurfes wird der Ent-
wurf mit Begründung öffentlich ausgelegt. Die 
Auslegungszeit wird rechtzeitig bekanntgegeben. 
 
 



Bekanntmachung über die vorgezogene 
Bürgerbeteiligung zur 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Dürre Wiese“, Gemarkung 
Erlenbach  
 
Der Gemeinderat hat am 15.11.2005 beschlossen, 
den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Dürre 
Wiese“ zu ändern (1. Änderung). An der Änderung 
des vorgenannten Bebauungsplanes sind die 
Bürger gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zu beteiligen. 
 
Deshalb werden in der Zeit  
 

vom 02.05.2006 bis einschließlich 08.05.2006 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Petzoltstraße 21, 97828 Marktheidenfeld, I. Stock, 
Zimmer 11, während der allgemeinen Dienst-
stunden die Planunterlagen mit Begründung zu den 
Zielen und Zwecken der Planung ausgelegt. 
 
Für weitere Auskünfte steht der 1. Bürgermeister, 
Herr Paul Diener, zur Verfügung. 

Am Dienstag, dem 02.05.2006  
von 17.00 bis 19.00 Uhr  

findet die öffentliche Erörterung der Planung in der 
Gemeindekanzlei in Erlenbach statt. 

 
Die interessierten Bürgerinnen und Bürger werden 
hiermit eingeladen, die Informationsmöglichkeiten 
zu nutzen und an der Erörterung teilzunehmen.  
 
 
Bekanntmachung über die Absicht den 
Bebauungsplan „Kreuzstraße“ zu ändern  
(1. Änderung) bzw. zu erweitern  
 
Der Gemeinderat Erlenbach hat am 15.11.2005 
beschlossen, den Bebauungsplan "„Kreuz-
straße"“zu ändern (1. Änderung) bzw. zu erweitern. 
Von dieser Planung sind die Grundstücke der 
Gemarkung Tiefenthal, Fl.-Nrn. 302 bis 311,  
313 bis 317 und 319 bis 322 betroffen. Die Grund-
stücke sollen als allgemeines Wohngebiet gemäß  
§ 4 BauNVO genutzt werden.  
 
Mit der Ausarbeitung eines Planentwurfes ist das 
Architekturbüro bma Bernd Müller aus Markthei-
denfeld beauftragt worden. Sobald die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung aufgezeigt 
werden können, wird die Gemeinde Ziele und 
Zwecke der Planung öffentlich darlegen und Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung geben. 
Nach Erstellung des Planentwurfes wird der Ent-
wurf mit Begründung öffentlich ausgelegt. Die 
Auslegungszeit wird rechtzeitig bekanntgegeben. 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung über die vorgezogene 
Bürgerbeteiligung zur 1. Änderung und Erweite-
rung des Bebauungsplanes „Kreuzstraße“, 
Gemarkung Tiefenthal  
 
Der Gemeinderat Erlenbach hat am 15.11.2005 
beschlossen, den Bebauungsplan „Kreuzstraße“ zu 
ändern bzw. zu erweitern. 
An der Änderung des Bebauungsplanes sind die 
Bürger gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zu beteiligen. 
 
Deshalb werden in der Zeit vom 02.05.2006 bis 
einschließlich 09.05.2006 in der Verwaltungsge-
meinschaft Marktheidenfeld, Petzoltstraße 21, 
Zimmer 11, während der allgemeinen Dienst-
stunden die Planunterlagen zu den Zielen und 
Zwecken der Planung ausgelegt. 
 
Für weitere Auskünfte stehen der 1. Bürgermeister, 
Herr Diener, und Herr Ritter von der Verwaltungs-
gemeinschaft Marktheidenfeld gerne zur Verfü-
gung. 

Am Freitag, den 28.04.2006 
von 17.00 bis 19.00 Uhr 

findet die öffentliche Erörterung 
im Rathaus in Erlenbach statt. 

 
Die interessierten Bürgerinnen und Bürger werden 
hiermit eingeladen, die Informationsmöglichkeiten 
zu nutzen und an der Erörterung teilzunehmen.  
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. 
 
 
Bekanntmachung über die Absicht den 
Flächennutzungsplan zu ändern (8. Änderung) 
und neu zu fassen  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 
14.03.2006 beschlossen, den Flächennutzungsplan 
zu ändern bzw. neu zu fassen. Von der Änderung 
betroffen ist das Baugebiet „Kreuzstraße“ (1. Ände-
rung) und die nördlich angrenzende Ackerfläche als 
Ausgleichsmaßnahme. 
 
Mit der Ausarbeitung eines Planentwurfes ist das 
Architekturbüro bma Bernd Müller aus Markthei-
denfeld beauftragt worden. Sobald die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung aufgezeigt 
werden können, wird die Gemeinde Ziele und 
Zwecke der Planung öffentlich darlegen und Gele-
genheit zu Äußerung und Erörterung geben. 
 
Nach Erstellung des Planentwurfes wird der Ent-
wurf mit Begründung öffentlich ausgelegt. Die 
Auslegungszeit wird rechtzeitig bekanntgegeben. 
 
 
 
 
 
 
 



Bekanntmachung über die vorgezogene 
Bürgerbeteiligung zur 8. Änderung und Neu-
fassung des Flächennutzungsplanes  
 
Der Gemeinderat Erlenbach hat am 14.03.2006 
beschlossen, den Flächennutzungsplan zu ändern 
und neu zu fassen. 
An der Änderung des Flächennutzungsplanes sind 
die Bürger gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zu beteiligen. 
 
Deshalb werden in der Zeit vom 02.05.2006 bis 
einschließlich 09.05.2006 in der Verwaltungsge-
meinschaft Marktheidenfeld, Petzoltstraße 21, 
Zimmer 11, während der allgemeinen Dienst-
stunden die Planunterlagen zu den Zielen und 
Zwecken der Planung ausgelegt. 
 
Für weitere Auskünfte stehen der 1. Bürgermeister, 
Herr Diener, und Herr Ritter von der Verwaltungs-
gemeinschaft Marktheidenfeld gerne zur 
Verfügung. 

Am Freitag, den 28.04.2006 
von 17.00 bis 19.00 Uhr 

findet die öffentliche Erörterung 
im Rathaus in Erlenbach statt. 

 
Die interessierten Bürgerinnen und Bürger werden 
hiermit eingeladen, die Informationsmöglichkeiten 
zu nutzen und an der Erörterung teilzunehmen.  
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. 
 
 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes;  

Auslegung des Entwurfes nach § 3 Abs. 2 
BauGB  

 
Der Gemeinderat hat am 30.08.2005 beschlossen, 
den Flächennutzungsplan zu ändern (7. Änderung). 
Ein Planentwurf wurde vom Architekturbüro bma 
Bernd Müller aus Marktheidenfeld ausgearbeitet. 
 
Der Entwurf zur 7. Änderung des Flächennutzungs-
planes wurde mit Begründung in der Fassung vom 
24.03.2006 vom Gemeinderat am 04.04.2006 ge-
billigt. 
 
Der Entwurf zur 7. Änderung des Flächennutzungs-
planes liegt mit Begründung in der Zeit  
 

vom 02.05.2006 bis einschließlich 02.06.2006 
 
während der allgemeinen Dienststunden in der  
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Petzoltstr. 21, 97828 Marktheidenfeld, Zimmer 11, 
I. Stock, öffentlich aus. 
 
Während der Auslegungszeit können Bedenken 
und Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden. 
 
 
 

Öffentliche Auslegung des Entwurfes zur  
4. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
planes „Winterleite – Hermannsberg“, Gemar-
kung Erlenbach  
 
Mit Beschluss vom 04.04.2006 hat der Gemeinde-
rat den vom Architekturbüro bma Bernd Müller aus 
Marktheidenfeld ausgearbeiteten Entwurf zur  
4. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
planes „Winterleite – Hermannsberg“ vom 
02.06.2005, in der Fassung vom 24.03.2006, mit 
Begründung und dem dazugehörigen Umwelt-
bericht gebilligt. 
Gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 
liegt der Entwurf mit Begründung und dem dazu-
gehörigen Umweltbericht 
 

vom 02.05.2006 bis einschließlich 02.06.2006 
 
während der allgemeinen Dienststunden in der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Petzoltstr. 21, I. Stock, Zimmer 11, in Markthei-
denfeld öffentlich aus. 
 
Während der Auslegungszeit können Bedenken 
und Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der o.g. Stelle vorgebracht werden. 
 
 
Bekanntmachung  
Vollzug der Wassergesetze; 
Änderung der Verordnung des Landratsamtes 
Main-Spessart über das Wasserschutzgebiet in 
den Gemeinden Triefenstein und Erlenbach 
(Landkreis Main-Spessart) und Holzkirchen und 
Remlingen (Landkreis Würzburg) für die öffent-
liche Wasserversorgung des Marktes Triefen-
stein für den Ortsteil Homburg (Bugquelle) vom 
18.09.1997 
 
1. Die dem wasserrechtlichen Verfahren zugrunde 

liegenden Planunterlagen liegen in der Zeit vom 
24.04. bis 26.05.2006 bei der Verwaltungsge-
meinschaft Marktheidenfeld, Petzoltstraße 21, 
Zimmer Nr. 1, während der Dienststunden, je-
weils von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und donners-
tags von 07.30 bis 17.30 Uhr zur allgemeinen 
Einsichtnahme aus. 

 
2. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben 

berührt werden, kann bis spätestens zwei 
Wochen nach Beendigung der Auslegung, d.h., 
bis spätestens 09.06.2006 bei der Gemeinde 
oder beim Landratsamt Main-Spessart, 
Marktplatz 8, 97753 Karlstadt, Einwendungen 
schriftlich oder zur Niederschrift erheben. 

 
3. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle 

Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

 



4. Werden gegen das Vorhaben Einwendungen 
erhoben, so werden diese in einem Termin 
erörtert. Der Termin wird noch ortsüblich 
bekannt gemacht. 

 
5. Die Personen, die Einwendungen erhoben 

haben, werden von dem Termin gesondert 
benachrichtigt. 

 
Die gesonderte Benachrichtigung kann durch 
öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wenn 
mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen 
sind. Die öffentliche Bekanntmachung wird 
dadurch bewirkt, dass der Erörterungstermin im 
Amtsblatt des Landkreises sowie in der örtli-
chen Tagespresse bekannt gemacht wird, die in 
dem Bereich verbreitet ist, in dem sich das Vor-
haben voraussichtlich auswirken wird. 
 

6. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörte-
rungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. 

 
7. Die Zustellung der Entscheidung über die Ein-

wendungen kann durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden, wenn mehr als  
50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch 
bewirkt, dass der verfügende Teil der Entschei-
dung, die Rechtsbehelfsbelehrung und ein Hin-
weis auf die öffentliche Auslegung der gesam-
ten Entscheidung (mit Planunterlagen) in der 
betroffenen Gemeinde im Amtsblatt des Land-
kreises sowie in der örtlichen Tagespresse 
bekannt gemacht wird, die in dem Bereich ver-
breitet ist, in dem sich das Vorhaben voraus-
sichtlich auswirken wird. 
 

8. Aufwendungen, die anlässlich der Einsicht in 
die Planunterlagen oder der Teilnahme am 
Erörterungstermin anfalle, können nicht 
erstattet werden. 

 
Erlenbach, 21.04.2006 
 
GEMEINDE ERLENBACH 
D i e n e r 
1. Bürgermeister 
 
 
Verwendung von Trinkwasserschläuchen  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass für den Trink-
wassereinsatz z.B. bei Notversorgungen, Über-
brückungsmaßnahmen, Rohrleitungserneuerungen 
aber auch bei Veranstaltungen generell nur Trink-
wasserschläuche zu verwenden sind, die den Vor-
schriften der Trinkwasserversorgung entsprechen. 
Danach müssen diese Schläuche eine DVGW-
Zulassung haben und den anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen. 

Bei Nichtbeachtung dieser Vorgaben drohen Bean-
standungen und Einstellung des Netzbetriebes 
durch das Gesundheitsamt. 
Der jeweilige Veranstalter hat für eine Desinfektion 
der Leitungen zu sorgen. Weiter müssen die An-
schlüsse gesichert sein und geschützt verlegt 
werden. 
 

Um Beachtung wird gebeten. 
 
 
Das Bundesministerium des Inneren und das 
Auswärtige Amt informieren zur Einreise in die 
USA: 
USA führen Visa-Pflicht für vorläufige Pässe ein  
 
Ab 01.05.2006 müssen deutsche Bürgerinnen und 
Bürger, die nur vorläufige (grüne) Reisepässe 
besitzen, bei der Einreise in die USA zusätzlich ein 
Visum vorlegen. Dies hat die US-Regierung jetzt 
der Bundesregierung mitgeteilt. 
 
Wer ab Mai 2006 ohne Visum in die USA reisen 
möchte, sollte einen regulären (roten) Pass bean-
ragen. Diese Reisepässe sind von der neuen 
Visumsregelung der USA nicht betroffen. Sowohl 
die elektronischen Reisepässe mit digitalem 
Gesichtsbild als auch die regulären Pässe, die vor 
dem 01.11.2005 ausgestellt wurden und noch 
keinen Chip enthalten, ermöglichen weiterhin die 
visumfreie Einreise in die USA. 
 
Allerdings sind bestimmte Personengruppen nach 
wie vor gänzlich vom Visa-Waiver-Programm aus-
genommen, beispielsweise Reisende, die länger 
als 90 Tage in den USA bleiben möchten oder zu 
Arbeits- bzw. Studienzwecken das Land aufsu-
chen. Für sie besteht grundsätzlich eine Visum-
pflicht. 
 
Nähere Informationen zu den Einreisebestimmungen 
bietet das  
Auswärtige Amt unter http://www.auswärtiges-
amt.de/www/de/laenderinfos/sicherheitshinweise.html 
 
Zum Visa-Waiver-Programm informiert die 
Amerikanische Botschaft unter 
http://www.us-botschaft.de/germany-
ger/vorlaeufiger_reisepass.html 
 
 
Bauamtsprechtag  
 
Der nächste Sprechtag des Bauamtes des 
Landratsamtes Main-Spessart findet am 
 

Mittwoch, dem 17.05.2006 
von 09.00 - 12.00 Uhr 

 
in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Petzoltstraße 21, statt. 
 



Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
Unterfranken  
 
Der nächste Sprechtag der Deutschen Renten-
versicherung Unterfranken Würzburg findet am 
 

Donnerstag, dem 18.05.2006 
 von 8.30 - 12.00 Uhr und 

von 13.00 - 15.30 Uhr 
 

in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Petzoltstr. 21, 97828 Marktheidenfeld (1. Stock, 
Anbau) statt.  
Eine telefonische Voranmeldung zu dieser 
Beratung ist in jedem Fall erforderlich unter  
Ruf-Nr. 09391/6007-23.  
Sollen Auskünfte für einen Dritten eingeholt 
werden, ist eine entsprechende Vollmacht vorzu-
legen.  
Bei diesen Sprechtagen können auch Versiche-
rungsverläufe bzw. Rentenauskünfte aus Konten 
der Deutschen Rentenversicherung des Bundes 
erteilt werden. 
 
 
Abfuhr der „Blauen Tonne“  
 
Die nächste Abfuhr der „Blauen Tonne“ findet statt 
am 

Freitag, 05.05.2006. 
 
 
Abfuhr der DSD-Säcke  
 
Die nächste Abfuhr der DSD-Säcke erfolgt am 
 

Mittwoch, 10.05.2006 
 
Um Beachtung wird gebeten. 
 
 
Nächstes Amts- und Mitteilungsblatt  
 
Das nächste Amts- und Mitteilungsblatt der 
Gemeinde Erlenbach erscheint voraussichtlich in 
der 20. Kalenderwoche 2006. 
Gewünschte Veröffentlichungen sind bis  
spätestens 11.05.2006  bei der Gemeinde oder der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld,  
Zimmer 10, Frau Pfaff, E-Mail: 
Amtsblatt.Erlenbach@VGem-Marktheidenfeld.de 
abzugeben. 
 
GEMEINDE ERLENBACH 
 
D i e n e r 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 

NICHTAMTLICHER TEIL 
 
 
ACHTUNG Landwirte und Winzer !! 
 
Bitte beachten Sie folgende Termine: 
 
Feldspritzen-TÜV  29.05. – 31.05.2006 
 
Weinbauspritzen-TÜV 11.05.2006 
 
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an unter 
Tel. 09391 – 500756 
 
BayWa AG – Technik 
Eltertstraße 18 
97828 Marktheidenfeld 
 
 
 
 
Erlenbach b. Marktheidenfeld , 3 ZKB, 85 m², 
EG, Hanglage m. Weitblick, Terr., ab 01.07., 
€ 440 zzgl. NK, inkl. Carport, 
 
℡℡℡℡ 0171 – 4429867. 
 
 
 
 
Diebstahl von Solarlampen  
 
Am Anwesen Hermannsberg 39 und 40 wurden in 
der Nacht vom 24./25.03.2006 jeweils 5 Solar-
lampen aus dem Vorgarten entwendet. 
 
Die Spur der zertretenen bzw. zerschlagenen 
Lampenteile konnte an der ehemaligen B 8 in 
Richtung Gartenstraße bis zur Kreuzung Kinder-
spielplatz verfolgt werden. 
 
Falls jemand Hinweise hierzu geben kann bzw. 
Personen mit diesen Solarlampen, welche nachts 
leuchten, beobachtet hat, wird um Mitteilung an die 
Gemeinde gebeten. 
 
 
 
 
"Mini-Job “ - Reinigungs- und Aushilfsarbeiten - 
 
im Weingut Deppisch, Erlenbach zu vergeben.  
 
Tel. 09391/9827-0 
 
 
 
 
 
 



 
Caritassprechstunden in Marktheidenfeld für 
Mai und Juni 2006 bei der Sozialstation  
St. Elisabeth, Würzburger Straße 12 b  
 
Allgemeiner Sozialer Beratungsdienst  
Sozialstation St. Elisabeth, Würzburger Str. 12 b, 
97828 Marktheidenfeld  
Dienstag ,09.05., 30.05. und 27.06.2006 
von 13.00 bis 15.00 Uhr 
Beratung durch Frau Smutny ,  
Achtung: Terminvereinbarung Tel. 09352/8431-19 
 

Sucht- und Drogenberatung  
Sozialstation St. Elisabeth, Würzburger Str. 12 b, 
97828 Marktheidenfeld 
Donnerstag , 04.05., 11.05., 18.05., 01.06., 08.06., 
22.06. und 29.06.2006 von 10.00 - 12.00 Uhr 
Beratung durch Herrn Stein , Tel. 09352/8431-21 
 
Ehrenamtliche Seniorenberatung  
Sozialstation St. Elisabeth, Würzburger Str. 12b, 
Marktheidenfeld  
Montag , 08.05., 15.05., 12.06. und 19.06.2006 von 
14.00 – 16.00 Uhr 
Beratung durch ehrenamtliche Mitarbeiter des 
Caritasverbandes für den Landkreis Main-Spessart 
E-Mail: geschaeftsstelle@caritas-msp.de 
Internet: www.caritas-msp.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Der Schlüssel zur eigenen Qualifikation“  
 
Vom 5. bis 7. Mai  findet im Jugendhaus St. Kilian, 
Miltenberg eine Fortbildung für Teamer, Gruppen-
leiter und Interessierte zum Thema „Training von 
Berufseinstieg, Berufsvorbereitung und Bewer-
bungen mit Schülern“ statt. 
 
Veranstalter ist die Christliche Arbeiterjugend 
(CAJ), Diözesanverband Würzburg.  
Unter Leitung von Samuel Koelewijn, Persönlich-
keitstrainer und Coach, wird die Fortbildung auf 
Trainings mit Schülern zur Berufsorientierung und 
zum Berufseinstieg vorbereiten.  
Die Kosten für dieses Wochenende betragen  
60,00 Euro, CAJ-Mitglieder zahlen 40,00 Euro. 
 
Nähere Infos sowie das ausführliche Programm 
erhalten Sie im 
CAJ-Diözesanbüro, Tel.: 0931/386 63-182. 
 


